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Zwar ist nicht grundsätzlich dann, wqnn ein Sachverständigengutachten zum

Gegenstand der Berrreisaufnahme wird, eine schwierige Sachlage qegeben. Etwas

anders gilt aber für die Fälle, in denen ein Sachverständigen-gutachten das entschei'

dende Beweismittel gegen den Beschuldigten ist wenn es also z.B. für den Nachweis

derTätersctraft des Angeschuldigten auf das Ergebnis eines DNA-Gutachtcns

voraussichtlich ankommen whd,
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